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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0892/2023 

 

Datum: 03.08.2023 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

01.1 - Bürgermeisterbereich 

 

 

 

Betrifft: 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde 

 

Beratungsfolge: 

 

Hauptausschuss 21.09.2023 Vorberatung 

Stadtverordnetenversammlung 26.09.2023 Entscheidung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte 3. Satzung zur  

Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde. 

 

 

 

 

Götz Herrmann  

Bürgermeister  

 

Anlage 

Anlage 1: 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Eberswalde 

Anlage 2:  Schreiben der MMH Media-Vermarktung GmbH im Auftrag der Märkisches 

Medienhaus GmbH & Co. KG vom 02.08.2023 
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Finanzielle Auswirkungen:   ja  nein  

a) Ergebnishaushalt: 

Haushalts-
jahr 

Ertrag/Aufwand 
Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz 

gesamt 
aktueller Ertrag  
bzw. Aufwand 

2023 Aufwand 11.10 543100 196.970 €    9.000 € 

2024 Aufwand 11.10 543100  180.690 € 28.500 € 

      

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                                       ) 

Haushalts-
jahr 

Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 

Sachkonto 
Planansatz 

gesamt 
aktuelle Ein- 

bzw. Auszahlung 

2023 Auszahlung 11.10 543100 196.970 € 9.000 € 

2024 Auszahlung 11.10 543100 180.690 € 28.500 € 

      

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  ja  nicht erforderlich 
 

Erläuterung: Für das Jahr 2024 liegt noch keine beschlossene Haushaltssatzung vor. Die finanziellen 
Mittel werden entsprechend eingeplant. 
 

Abstimmung mit dem Klimaschutzmanagement erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Einschätzung der Auswirkung auf das Klima:  positiv  neutral  negativ 

Abstimmung mit Behindertenbeauftragter erfolgt:  ja  nicht erforderlich 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

Sachverhaltsdarstellung: 

 

Mit Schreiben vom 02.08.2023 teilte das Märkische Medienhaus der Stadtverwaltung 

Eberswalde mit, dass die Zeitung „Märkischer Markt“ ab 01.10.2023 eingestellt wird.  

Der letzte Erscheinungstermin soll der 27.09.2023 sein. 

 

Aus diesem Grund macht sich eine Änderung, bezogen auf § 25 Absatz 4 Satz 1 der Haupt-

satzung der Stadt Eberswalde, erforderlich, um die ordnungsgemäße Ladung zu den 

Sitzungen des Hauptausschusses und der Stadtverordnetenversammlung und die in diesem 

Zusammenhang erforderliche Bekanntmachung einer breiten Öffentlichkeit in einer in der 

hiesigen Region verbreiteten Zeitung ab Oktober 2023 sicherzustellen. 

 

Die einzige Zeitung, die unter Berücksichtigung von Redaktionsschluss und den nach der 

Hauptsatzung der Stadt Eberswalde und Geschäftsordnung der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eberswalde (GoStVVEW) einzuhaltenden Fristen in 

Betracht kommt, ist derzeit die Märkische Oderzeitung, Barnim Echo, Ausgabe Eberswalde.  
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